
Seite: 1/2

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/153/2017-1 AZ:

07.11.2017

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Erweiterung des Kinderspielplatzes
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
21.11.2017 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Vorberatung
23.11.2017 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Die Grundschule Aumühle hat im Rahmen der Bundestagswahl eine Kinderwahl 
durchgeführt, bei der die Kinder über verschiedene Projekte abstimmen konnten. Die 
meisten Stimmen hat das Projekt „Vergrößerung des Spielplatzes“ erhalten. 
Auf dem Spielplatz wünschen sich die Kinder die Errichtung einer Seilbahn, eines 
Drehkarusells, eine große Rutsche, eine Kletterwand, ein Bodentrampolin und eine 
Sitzgelegenheit. Die Vergrößerung des Spielplatzes hat Auswirkungen auf die Anordnung 
der geplanten Stellplatzanlage am Schwarzen Weg. Für diese ist nach dem Beschluss der 
Gemeindevertretung das Lärmgutachten zu erstellen. 

Die Kosten für die Spielgeräte, ohne Aufbau und Mwst., belaufen sich nach Schätzung von 
von der Landschaftsarchitektin Frau Lichtin auf rund 30.000 – 35.000 €.

Der Umweltausschuss und der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport haben den 
Sachverhalt in den Sitzungen am 26.10.2017 und 30.10.2017 beraten und empfehlen der 
Gemeindevertretung die Erweiterung des Kinderspielplatzes gemäß der beiliegenden 
Skizze. 

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag Bauausschuss:
Der Bauausschuss nimmt die Planung zur Kenntnis und empfiehlt der 
Gemeindevertretung die Erweiterung des Spielplatzes und die Anordnung der 
Stellplatzanlage. 

Beschlussvorschlag Gemeindevertretung:
Die Gemeindevertretung Aumühle stimmt der geplanten Erweiterung des 
Kinderspielplatzes in Richtung des Schwarzen Weges und die derzeitige Anordnung der 
Stellplatzanlage zu. Einzelheiten über die Art der Spielgeräte bedürfen eines weiteren 
Abstimmungsprozesses. 

Anmerkung:
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Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:


